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•nT?R MfYMAT*

BLICKcàUF 'DIE SCHWEIZ

Von Petet Dürrenmatt

Vor einigen Tagen lasen wir in einem
Sessionsbericht im « Winterthurer
Tagblatt», der Ersatzmann für den verstorbenen

Zürcher Bauernvertreter Stiefel sei

noch nicht in den Nationalrat eingezogen,
weil die Nachfolge « partei-intern noch
nicht spruchreif » sei. Wir erwähnen diesen

Fall hier, weil er uns typisch erscheint
für das, was wir die Unart des

«Uberproporzes» nennen, die in den letzten
Jahren mehr und mehr eingerissen hat.
Wir halten sie aus mancherlei Gründen
für schädlich und erlauben es uns, sie zu
kritisieren, weil wir uns zu den überzeugten

Anhängern der Verhältniswahl zählen.

Das Verhältniswahlverfahren ist
vielleicht für den schweizerischen Volksstaat
ähnlich bezeichnend, wie das System von
Opposition und Regierungspartei es für
die englische Demokratie ist. Beide hat
man im Ausland nachzuahmen versucht,
meistens mit geringem Erfolg, weil sich
derartige Einrichtungen der Politik nur
selten vom Ursprungsland weg verpflanzen

lassen. Dem Verhältniswahlverfahren
liegt der Gedanke zugrunde, die Minderheit

besitze einen Rechtsanspruch, vertreten

zu sein, und es regelt im einzelnen,
wie eine derartige Volksvertretung
zustande kommt. Wie jede Ordnung, die von
Menschen erfunden wurde, hat auch der
Proporz seine Schwächen. Unter ihnen
nennt man am häufigsten den Umstand,
der Wähler habe nicht nur Männer,
sondern auch Parteilisten zu wählen, und es

wird meistens hinzugefügt, auf diese
Weise trete der Wahlkandidat seinem
Wähler nur noch mittelbar gegenüber.

Der Vorwurf ließe sich mit Beispielen
entkräften. Er ist dort berechtigt, wo sich
der bereits erwähnte «Überproporz»
einnistet, d. h. ein Verfahren, bei dem Partei -
und Verbandszirkel sich einmischen,
sobald ein Ersatzmann nachrücken muß.
Nach dem Proporzgesetz folgt ganz
einfach jener nach, der in den Wahlen die
nächsthöchste Stimmenzahl erreicht hatte,
d. h. jener Kandidat, den das Volk selbst
als den zweitbesten bezeichnete. Jede Partei

vermag ja in der Regel auf ihren Listen
bedeutend mehr Stimmen zu vereinigen,
als sie eingeschriebene! Parteimitglieder
zählt. Das Volk hat demnach ein Recht,
zu verlangen, daß sein Entscheid respektiert

werde. Dennoch steigt die Zahl der
Versuche, dieses Recht zu umgehen. Im
Kanton Neuenburg wurden vor einigen
Jahren, anläßlich von Großratswahlen,
eine ganze Reihe gewählter Kandidaten
gezwungen, zugunsten der im zweiten
Rang stehenden zurückzutreten, weil es
den Parteistrategen so besser in ihren
Kram paßte.

Der «Überproporz» gehört zu jener
Sorte von politischer Techtelmechtelei, die
sich auch sonst gelegentlich breit macht.
Solche Praktiken reißen eine Kluft
zwischen dem Volk und seinen Behörden auf.
Wenn die Wählerschaft findet, es seien
in der Rangliste ihrer Volksvertreter
Änderungen fällig, so kann sie bei den nächsten

Neuwahlen die Listen entsprechend
verbessern. Die Methode aber, vom kleinen

Zirkel aus das Proporzverfahren noch
einmal zu proportionalisieren, nennen wir
Überproporz, und den lehnen wir ab!
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Vo» /'eà Oûrrs/î/natt

Vor einigen Vagen lasen wir in einem
8essionsbericbt iin « Wintsrtbnrer Vag-
blatt», der Vrsat^inann kür den verstor-
bsnen ^.ürclrer lZanernvertreter 8tiskel sei

nocb nicbt in àsn blationalrat eingebogen,
weil àie bkacbkolgs « partei-intsrn nocb
nicbt sprncbreik » sei. Wir erwabnen die-
senVall bier, weil er uns t)(piscb erscbeint
kür (las, was wir àie Unart àes «Öbsr-
proporbes» nennen, àie in äsn letzten
kabren inebr nnä nrebr singerissen bat.
Wir baltsn sie ans nrancberlsi Oründen
kür scbadlicb nnà erlauben es nns, sie bu
britisisren, weil wir nns bu àen überbsug-
ten àbângern àer Verbältniswabl bablen.

Das Verbältniswablverkabren ist viel-
leicbt kür àen scbweiberisclren Volbsstaat
äbnlicb bsbsiclrnsnd, wie àas Lastern von
Opposition nnà klsgiernngspartei es kür
àie engliscbe Osinobratis ist. kleide bat
nran inr Ausland nacbbnabinsn versnclrt,
insistens rnit geringern lt-rkolg, weil siclr
derartige Vinricbtnngen àsr Volitib nnr
selten vorn Ursprungsland weg verpklan-
?sn lassen. Dein Verbältniswablverkabren
liegt àer Oedanbe bngrunde, àie Minder-
lrsit bssitbe einen Ilecbtsairsprncb, vertrs-
ten bu sein, nnà es regelt irn einzelnen,
wie eine derartige VollesVertretung bn-
stanàe boinrnt. Wie jede Ordnung, àie von
Vlenscben erknnàen wnràs, lrat anclr àsr
Vroporb seine 8cbwäcben. Iknter ilrnsn
nennt inan arn bänkigsten àsn kkinstand,
àer Wälrlsr babe nielrt nnr Männer, son-
àern anclr VartekbÄen bn walrlsn, nnà es

wirà insistens binbugekügt, auk àiess
Weise trete àsr Wsblbandidat seinein
Wälrler nnr noclr mittelbar gegenüber.

Der Vorrvurk liebe siclr rnit lZsispislen
entbräkten. Vr ist àort bsrecbtigt, wo siclr
àer bereits srwälrnte «kkberproporb» sin-
nistet, à. lr. ein Verkalrrsn, bei àern Partei-
nnà Vsrbandsbirbel siclr eininisclrsn, so-
balà ein Vrsatbinann nacbrücben nrub.
bkacb àern Vropor/gesstb kolgt ganb ein-
kaclr jener naclr, àsr in àen Walrlsn àie
näclrstböclrsts 8tiinnrenbalrl srrsiclrt batts,
à. lr. jener Kandidat, àsn àas Volle selbst
als àen Zweitbesten beböicbnete. ksde Var-
tsi vernrag ja in derklegel ank ibrsn Kisten
bedeutend nrelrr Ltiinnrsn bn vereinigen,
als sie singescbriebene Varteinritglieder
bäblt. Das Volle bat àenrnacb ein Ilecbt,
bu verlangen, dab sein Vntscbeid rsspeb-
tiert werde. Osnnocb steigt àie ^.abl der
Vsrsucbs, dieses Ilscbt bn ningebsn. Iin
Kanton bleusnbnrg wurden vor einigen
kabren. anläblicb von Oroöratswablsn,
eine ganbe kleibe gswäblter Kandidaten
gezwungen, Zugunsten der iin Zweiten
klang stebenàsn burücbbntreten, weil es
den Varteistratsgen so besser in ibren
Kram pabts.

Der « kkbsrpropor? » gebärt bu jener
8orts von politiscbsr Vecbtelmscb.telei, die
sicb anclr sonst gslegentlicb breit nracbt.
8olcbe Vrabtiben reiben eine Klukt bwi-
scben dein Volle und seinen Lebörden ank.
Wenn die Wäblerscbakt kindet, es seien
in der klangliste ibrsr Volbsvertreter 7ln-
dsruirgsn källig, so bann sie bei den näcb-
sten blenwablsn die Kisten entsprecbend
verbessern. Die bletbode aber, vorn blei-
nen Wirbel aus das Vroporbverkalrren nocb
einrnal bu proportionalisieren, nennen wir
kkberproporb, und den lebnen wir ab!
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